
13.1.1 Abgabenordnung (AO) 

Vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 613; BGBl. I 1977 S. 269), in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 01.10.2002 (BGBl. I S. 3866, ber. 2003 S. 61), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

03.05.2013 (BGBl I S. 1084) 

Erster Teil   Einleitende Vorschriften 

Vierter Abschnitt   Steuergeheimnis 

§ 30    Steuergeheimnis  

(1) Amtsträger haben das Steuergeheimnis zu wahren. 

(...) 

(3) Den Amtsträgern stehen gleich  

(...) 

3. die Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften, die Körperschaften 

des öffentlichen Rechts sind. 

§ 31   Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen  

(1) Die Finanzbehörden sind verpflichtet, Besteuerungsgrundlagen, Steuermessbeträge und 

Steuerbeträge an Körperschaften des öffentlichen Rechts einschließlich der Religionsgemeinschaften, 

die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, zur Festsetzung von solchen Abgaben mitzuteilen, 

die an diese Besteuerungsgrundlagen, Steuermessbeträge oder Steuerbeträge anknüpfen. Die 

Mitteilungspflicht besteht nicht, soweit deren Erfüllung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 

verbunden wäre. Die Finanzbehörden dürfen Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Ersuchen 

Namen und Anschriften ihrer Mitglieder, die dem Grunde nach zur Entrichtung von Abgaben im 

Sinne des Satzes 1 verpflichtet sind, sowie die von der Finanzbehörde für die Körperschaft 

festgesetzten Abgaben übermitteln, soweit die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung von in der 

Zuständigkeit der Körperschaft liegenden öffentlichen Aufgaben erforderlich ist und überwiegende 

schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehe 

(...) 

Zweiter Teil   Steuerschuldrecht 

Dritter Abschnitt   Steuerbegünstigte Zwecke 

§ 51   Allgemeines  

(1) Gewährt das Gesetz eine Steuervergünstigung, weil eine Körperschaft ausschließlich und unmittel-

bar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke (steuerbegünstigte Zwecke) verfolgt, so gelten 

die folgenden Vorschriften. Unter Körperschaften sind die Körperschaften, Personenvereinigungen 

und Vermögensmassen im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes zu verstehen. Funktionale Unterglie-

derungen (Abteilungen) von Körperschaften gelten nicht als selbständige Steuersubjekte.  

(2) Werden die steuerbegünstigten Zwecke im Ausland verwirklicht, setzt die Steuervergünstigung 

voraus, dass natürliche Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gel-

tungsbereich dieses Gesetzes haben, gefördert werden oder die Tätigkeit der Körperschaft neben der 
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Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke auch zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland 

im Ausland beitragen kann.  

(3) Eine Steuervergünstigung setzt zudem voraus, dass die Körperschaft nach ihrer Satzung und bei 

ihrer tatsächlichen Geschäftsführung keine Bestrebungen im Sinne des § 4 des Bundesverfassungs-

schutzgesetzes fördert und dem Gedanken der Völkerverständigung nicht zuwiderhandelt. Bei Körper-

schaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes als extremistische Organisa-

tion aufgeführt sind, ist widerlegbar davon auszugehen, dass die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht 

erfüllt sind. Die Finanzbehörde teilt Tatsachen, die den Verdacht von Bestrebungen im Sinne des § 4 

des Bundesverfassungsschutzgesetzes oder des Zuwiderhandelns gegen den Gedanken der Völkerver-

ständigung begründen, der Verfassungsschutzbehörde mit.  

§ 52   Gemeinnützige Zwecke  

(1) Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die 

Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Eine Förderung 

der Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zugute kommt, 

fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer Familie oder zur Belegschaft eines 

Unternehmens, oder infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach räumlichen oder beruflichen 

Merkmalen, dauernd nur klein sein kann. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nicht allein 

deswegen vor, weil eine Körperschaft ihre Mittel einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zuführt. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen: 

(...) 

2. die Förderung der Religion;  

(...) 

10. die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, (...) 

(...) 

25. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und 

kirchlicher Zwecke. 

Sofern der von der Körperschaft verfolgte Zweck nicht unter Satz 1 fällt, aber die Allgemeinheit auf 

materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet entsprechend selbstlos gefördert wird, kann dieser 

Zweck für gemeinnützig erklärt werden. Die obersten Finanzbehörden der Länder haben jeweils eine 

Finanzbehörde im Sinne des Finanzverwaltungsgesetzes zu bestimmen, die für Entscheidungen nach 

Satz 2 zuständig ist. 

§ 54   Kirchliche Zwecke  

(1) Eine Körperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, eine 

Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, selbstlos zu fördern.  

(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Errichtung, Ausschmückung und Unterhaltung von 

Gotteshäusern und kirchlichen Gemeindehäusern, die Abhaltung von Gottesdiensten, die Ausbildung 

von Geistlichen, die Erteilung von Religionsunterricht, die Beerdigung und die Pflege des Andenkens 

der Toten, ferner die Verwaltung des Kirchenvermögens, die Besoldung der Geistlichen, 
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Kirchenbeamten und Kirchendiener, die Alters- und Behindertenversorgung für diese Personen und 

die Versorgung ihrer Witwen und Waisen. 

§ 62  Ausnahmen von der satzungsmäßigen Vermögensbindung 
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Bei Betrieben gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts, bei den von einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts verwalteten unselbständigen Stiftungen und bei geistlichen 

Genossenschaften (Orden, Kongregationen) braucht die Vermögensbindung in der Satzung nicht 

festgelegt zu werden. 

§ 64    Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe  

(1) Schließt das Gesetz die Steuervergünstigung insoweit aus, als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

(§ 14) unterhalten wird, so verliert die Körperschaft die Steuervergünstigung für die dem 

Geschäftsbetrieb zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen (Einkünfte, Umsätze, Vermögen), soweit 

der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kein Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68) ist. 

(...) 

§ 68    Einzelne Zweckbetriebe  

Zweckbetriebe sind auch: 

(...) 

6. von den zuständigen Behörden genehmigte Lotterien und Ausspielungen, wenn der Reinertrag 

unmittelbar und ausschließlich zur Förderung mildtätiger, kirchlicher oder gemeinnütziger Zwecke 

verwendet wird, 

(...) 

Dritter Teil   Allgemeine Verfahrensvorschriften 

Erster Abschnitt   Verfahrensgrundsätze 

3. Unterabschnitt Besteuerungsgrundsätze, Beweismittel 

IV. Auskunfts- und Vorlageverweigerungsrechte 

§ 102   Auskunftsverweigerungsrecht zum Schutz bestimmter Berufsgeheimnisse  

(1) Die Auskunft können ferner verweigern:  

1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden oder 

bekannt geworden ist, 

(...) 

(2) Den im Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Personen stehen ihre Gehilfen und die Personen gleich, die 

zur Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. Über die Ausübung des 

Rechts dieser Hilfspersonen, die Auskunft zu verweigern, entscheiden die im Absatz 1 Nr. 1 bis 3 

genannten Personen, es sei denn, daß diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt 

werden kann. 
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(3) Die in Absatz 1 Nr. 3 genannten Personen dürfen die Auskunft nicht verweigern, wenn sie von der 

Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind. Die Entbindung von der Verpflichtung zur 

Verschwiegenheit gilt auch für die Hilfspersonen.  

(…) 

Vierter Teil   Durchführung der Besteuerung 

Erster Abschnitt   Erfassung der Steuerpflichtigen 

1. Unterabschnitt   Personenstands- und Betriebsaufnahme 

§ 135  Mitwirkungspflicht bei der Personenstands- und Betriebsaufnahme  

(...) 

(2) Die Wohnungsinhaber und die Untermieter haben über sich und über die zu ihrem Haushalt 

gehörenden Personen auf den amtlichen Vordrucken die Angaben zu machen, die für die 

Personenstands- und Betriebsaufnahme notwendig sind, insbesondere über Namen, Familienstand, 

Geburtstag und Geburtsort, Religionszugehörigkeit, Wohnsitz, Erwerbstätigkeit oder Beschäftigung, 

Betriebsstätten. 

(...) 

 

Sechster Teil   Vollstreckung 

Zweiter Abschnitt   Vollstreckung wegen Geldforderungen 

3. Unterabschnitt   Vollstreckung in das bewegliche Vermögen 

II. Vollstreckung in Sachen 

§ 289   Zeit der Vollstreckung  

(1) Zur Nachtzeit (§ 758a Abs. 4 Satz 2 der Zivilprozessordnung) sowie an Sonntagen und staatlich 

anerkannten allgemeinen Feiertagen darf eine Vollstreckungshandlung nur mit schriftlicher oder 

elektronischer Erlaubnis der Vollstreckungsbehörde vorgenommen werden.  

(...) 

Achter Teil   Straf- und Bußgeldvorschriften; Straf- und Bußgeldverfahren  

Dritter Abschnitt   Strafverfahren 

1. Unterabschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 386    Zuständigkeit der Finanzbehörde bei Steuerstraftaten 

(...) 

(2) Die Finanzbehörde führt das Ermittlungsverfahren in den Grenzen des § 399 Abs. 1 und der 

§§ 400, 401 selbständig durch, wenn die Tat  



(...) 

2. zugleich andere Strafgesetze verletzt und deren Verletzung Kirchensteuern oder andere 

öffentlich-rechtliche Abgaben betrifft, die an Besteuerungsgrundlagen, Steuermessbeträge oder 

Steuerbeträge anknüpfen. 

 


